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Versicherung von Gegenständen und Einrichtungen der handwerklichen Organisationsdienst-

stellen 
 

RdErl. d. Ministers für Wirtschaft und Verkehr v. 3. 1. 1956 — I/C 17—00/30—20 ¹) 

Für den Bund und für das Land gilt bei Schadensfällen im allgemeinen der Grundsatz der Selbst-
deckung. Der Bund und das Land versichern also ihre Risiken nicht und tragen bei Diebstahl-, 
Feuer-, Haftpflicht-, Transport-, Wasser-, Glasschäden usw. die entsprechenden Kosten aus 
Haushaltsmitteln.

Die handwerklichen Organisationsdienststellen dagegen haben grundsätzlich ihr gesamtes Ver-
mögen versichert und nach meinen Feststellungen auch die aus Bundes- und Landesmitteln be-
schafften Gegenstände in den meisten Fällen schon in diese Versicherungen eingeschlossen.

Diese Regelung halte ich für zweckmäßig und notwendig.

Da Bund und Land bei Schadensfällen an den aus Bundes- oder Landesmitteln beschafften Ge-
genständen keinen Ersatz leisten, sind diese den einzelnen Organisationsdienststellen treuhän-
derisch überlassenen Gegenstände in allen Fällen mitzuversichern.

In diesem Zusammenhang verweise ich auch noch auf die Versicherungspflicht des Nießbrau-
chers nach § 1045 BGB, deren Erfüllung stets dann gefordert werden kann, wenn die Versiche-
rung einer ordnungsmäßigen Wirtschaft entspricht.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, 
Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 1 / 2

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/lrmb/verwaltungsvorschrift/versicherung-von-gegenstaenden-und-einrichtungen-der-handwerklichen


Die Prämien gehen zu Lasten des Trägers der Einrichtung und sind bei dem entsprechenden Ti-
tel im Haushaltsplan zu verbuchen.

Unabhängig von dem Abschluß einer Versicherung bitte ich, mich bei Verlust oder Beschädigung 
von Gegenständen, die aus Landesmitteln beschafft sind, in jedem Falle unverzüglich zu be-
nachrichtigen. Auf die Benachrichtigung wird verzichtet, wenn die handwerklichen Organisati-
onsdienststellen bei Eintritt eines Schadens unverzüglich eine Regulierung über ihre Versiche-
rung vornehmen.

Die Handwerkskammern bitte ich, die Kreishandwer-kerschaften und Innungen entsprechend zu 
unterrichten und darauf zu achten, daß auch bei diesen Stellen nach obigen Gesichtspunkten 
verfahren wird.

Die Landesinnungsverbände (Fachverbände) und alle übrigen Zuschußempfänger, die als Träger 
von Fachschulen und Lehrwerkstätten Bundes- bzw. Landesmittel in Anspruch genommen ha-
ben, bitte ich, die beschafften Gegenstände, soweit es noch nicht geschehen ist, im Rahmen ei-
ner ordnungsmäßigen Verwaltung zu versichern.

') MBl. NW. 1956 S. 67, geändert durch RdErl. v. 20. 4. 1978 (MBl. NW. 1978 S. 732). ') MBl. NW. 
1975 S. 1045.
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